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habilitation bzw. Billigung dos gesollschaftsschödigendcn 
Verhaltens aufgefaßt wird“,*

- zielstrebig darauf hinzuwirken, daß der Ougendliche oino 
selbstkritische Haltung einniramt und die Entscheidung 
rational und emotional als besondere Chance und Vertrauens
beweis der Gesellschaft zürn gesellschaftsgemäßen Vorhalten 
in der Zukunft auf faßt,

- eine kontinuierliche Einflußnahme auf die weitere Entwick
lung des Jugendlichen durch geeignete Festlegungen abzu
sichern und auch Auflagen zu erteilen (z, B. die Oberschul
ausbildung, die Lehre abzuschließen u. ä.).

Sehr wertvoll erweist sich, dabei, wenn die zuständige politisch 
operative Diensteinhoit mit ihren spezifischen Mitteln und Mög
lichkeiten dieses rechtspolitische Anliegen zu ihrem eigenen 
politisch-operativen Ziel macht. Erfahrungsgemäß wird das vor 
allem dann zu erreichen sein, wenn die politisch-operative 
Diensteinheit daran schwerpunktmäßig interessiert ist, z. B. 
wenn der Ougendliche zu einer politisch-operativ relevanten 
Gruppierung gehört.

Bei schwcron Straftaten Jugendlicher, die Bestandteil oder 
Vorfeld dos subversiven Mißbrauchs Jugendlicher darstellon, 
muß die Untersuchungsabteilung an der konzeptionellen Vor
bereitung der Hauptverhandlung mitwirken. Dies ist insbeson
dere durch entsprechende Absprachen sowie durch Bemerkungen 
im Schlußbericht bzw. gesonderte Prozeßvorschläge möglich 
und bewährt. Bei Verfahren von erheblicher rechtspoliti
scher Bedeutung sind die Prozeßvorschläne durch den Leiter 
der Hauptabteilung IX zu bestätigen.

Inhaltlich sind dabei speziell auch die Orientierungen des 
Generalstaatsanwalts der DDR zu berücksichtigen, aus denen 1

1 Vgl', u. a. Herrmann, R. , Ley, D. , “Der Abschluß des Er
mittlungsverfahrens" , Mdl-Publikationsabteilung 1977, S. 53
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